







	Wir Rathmanne/ Meister der Innungen/ und Gemeinheit der Stadt Halle/ Fügen hiermit unsern Bürgern ... zuwissen. Ob wol von Sr. Churfl. Durchl. zu Brandenburg ... bey wehrender Contagion, durch unterschiedene ernstliche Mandata ... daß keiner bey Leibs- und Lebens Straffe sich unterstehen solte/ aus einen inficirten Hause einige Geräthe/ Kleider/ Betten/ oder andere Sachen zutragen/ noch an sich zunehmen/ Solch Chur-Fürstl. Mandat auch alle 14. Tage öffentlich von denen Cantzeln zu jedermanns wissenschafft v
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